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Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage. Ver-
wiesen an den Ortschaftsrat wurde der Neubau eines Einfa-
milienhauses mit Einliegerwohnung in Aulfingen. Für reichlich 
Diskussionsstoff sorgte ein Bauvorhaben zur Sanierung eines 
Gasthauses und des benachbarten Wohn- und Geschäfts-
hauses, den Ausbau des Dachgeschosses, der Umbau zu 
einem Boardinghaus, sowie einem Anbau mit 2. Rettungs-
weg, Aufzug und Terrassen. Dieses Baugesuch wurde vorläu-
fig zurückgezogen, damit die Bauherrschaft das Vorhaben im 
Gemeinderat vorstellen kann. Verwiesen an die Ortschafts-
räte wurde der geplante Einbau von zwei Schleppgaupen an 
einem Wohngebäude in Aulfingen, sowie die Errichtung eines 
Gartenhauses in Gutmadingen. Zugestimmt wurde dem Bau 
eines Carports in Geisingen.

Suchen & Finden

Haben Sie auch etwas zu verschenken oder  
suchen Sie etwas?

Wenn ja, dann können Sie das jeweils bis zum Redakti-
onsschluss, montags, 10:00 Uhr (Änderungen bitte beach-
ten) der Stadtverwaltung, Telefon 07704 807-0 oder unter  
info@geisingen.de mit Angabe aller Daten (Kurzbeschreibung 
des Gegenstands, Name, Adresse, Telefonnummer) mittei-
len. In der kommenden Ausgabe der „Geisinger Mitteilungen“ 
werden die Mitteilungen dann kostenlos veröffentlicht. Tiere 
werden aus tierschutzrechtlichen Gründen nicht veröffent-
licht.

Kurz notiert

Landesanstalt für Umwelt

Grundwasserbilanz für das erste Halbjahr 2020
Trotz Regen im Winterhalbjahr sind die Grundwasserstände 
im Sommer wieder niedrig. Bereits im dritten Jahr in Folge 
befinden sich die Grundwasserstände in Baden-Württemberg 
zu Sommerbeginn auf einem deutlich niedrigen Niveau. In die-
sem Jahr gibt es allerdings regionale Unterschiede. 
Die Basis für das niedrige Grundwasserniveau zu Beginn des 
diesjährigen Sommers haben die beiden vorausgegangenen 
Trockenjahre 2018 und 2019 gelegt. Sie führten bereits im 
vergangenen Sommer dazu, dass an zahlreichen Messstellen 
in Baden-Württemberg die bisher niedrigsten Grundwasser-
werte seit Beginn der Aufzeichnung gemessen wurden. 
Niederschlagsreicher Winter – deutlich zu trockener April 
und Mai
Die Grundwasserstände erholten sich im vorangegangenen 
niederschlagsreichen Winterhalbjahr 2019/2020 zunächst 
deutlich. Besonders die hohen Niederschläge im Februar führ-
ten zu einem hohen Grundwasserniveau im März. Von die-
ser positiven Entwicklung war jedoch binnen weniger Wochen 
kaum noch etwas zu erkennen. Im außergewöhnlich trocke-
nen April und im ebenfalls trockenen Mai hat die Bodenfeuch-
te stark abgenommen. Dies hat den Neubildungsprozess im 
Grundwasser unterbrochen.
Vergleich zum Vorjahr: Schwarzwald deutlich weniger 
Grundwasser, Kraichgau und Markgräfler Land leichte Ver-
besserung
Aktuell bewegen sich die Grundwasserpegel wieder auf ei-
nem deutlich unterdurchschnittlichen Niveau, das dem des 
vergangenen Trockenjahres 2019 entspricht. Allerdings gibt 
es regionale Unterschiede: Im Schwarzwald ist die Grund-
wassersituation bereits angespannter als vor einem Jahr. Im 
Kraichgau und im Markgräfler Land befinden sich die Grund-
wasserstände dagegen auf einem höheren Niveau als im Jahr 
2019, insgesamt aber dennoch unterdurchschnittlich. 

Grundwasserspeicher füllt sich erst im Winterhalbjahr wie-
der.
Die LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg er-
wartet bis zum Beginn des Winterhalbjahres keine Erholung 
des Grundwasserdargebots. Fällt im Sommer Regen, wird 
dieser schnell von der Vegetation aufgenommen. Gleichzei-
tig verdunsten geringe Niederschlagsmengen bei Sommer-
temperaturen rasch. Entsprechend ist davon auszugehen, 
dass die Grundwasserstände und Quellschüttungen in den 
kommenden Wochen und Monaten weiter zurückgehen. Nur 
ergiebige und mehrtägig anhaltende Sommerniederschläge 
würden die für die Jahreszeit typischen Rückgänge im Grund-
wasser verhindern.
Die monatlich neu bewertete Grundwassersituation in Baden-
Württemberg finden Sie im Internet unter https://guq.lubw.
baden-wuerttemberg.de/.

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg
Geld oder Gutschein
Seit wenigen Tagen ist das Gesetz zur freiwilligen Gutschein-
lösung bei Pauschalreisen in Kraft. Wir erklären, was die Neu-
erung für Verbraucher bedeutet.
·  Viele Verbraucher mussten wegen der Covid-19-Pandemie 

ihre Reise stornieren, oft gibt es Probleme mit der Rück-
zahlung

·  Um die Tourismusbranche zu unterstützen plante die Bun-
desregierung zunächst eine verpflichtende Gutscheinlö-
sung, diese ist nun freiwillig

· Individualreisende stehen weiter ohne Sicherheit da
Ob Badeurlaub in Spanien, Roadtripp in den USA oder Städ-
tereise nach Wien: Zahlreiche Urlauber konnten oder wollten 
in den letzten Wochen ihre Reise nicht antreten. Auf die Rück-
zahlung der Anieter warten viele oft vergeblich, teilweise gab 
es statt Geld nur einen Gutschein. Nun tritt das Gesetz zur 
Abmilderung der COVID-19-Pandemie im Pauschalreisever-
tragsrecht in Kraft. Pauschalreisende können sich zwischen 
insolvenzgesichertem Gutschein und Geld entscheiden, Indi-
vidualreisende haben weiterhin keine Sicherheit. Bereits vor 
der Gesetzesänderung waren Anbieter zur Rückzahlung ver-
pflichtet und durften nur freiwillige Gutscheine herausgeben. 
„Positiv für Verbraucher ist, dass diese freiwilligen Gutscheine 
nun abgesichert sind“, sagt Oliver Buttler, Reiserechtsexperte 
der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Für Verbraucher 
bedeutet die Änderung im Pauschalreiserecht konkret: Wenn 
sie ihre Pauschalreise wegen der Covid-19-Pandemie stornie-
ren wollen oder müssen, haben sie weiterhin das Recht, sich 
zwischen einem Gutschein oder der Rückzahlung des bereits 
gezahlten Reisepreises zu entscheiden. „Der Reiseveranstal-
ter muss ausdrücklich auf dieses Wahlrecht hinweisen,“ be-
tont Buttler. 
NEU: Abgesichert gegen Insolvenz des Anbieters
„Gerade, weil die Reisebranche durch Corona so stark betrof-
fen ist, haben viele Urlauber Sorge, dass ihr Reiseanbieter 
insolvent wird und sie dann weder eine Reise antreten noch 
ihr Geld zurückbekommen können,“ weiß Buttler. Die jetzt 
beschlossenen freiwilligen Gutscheine sind durch den Bund 
gegen Insolvenz abgesichert. Das heißt: Erhalten Verbraucher 
im Rahmen eines Insolvenzverfahrens vom Reiseanbieter nur 
einen Teil des Gutscheinwerts zurück, erstattet die Bundesre-
publik Deutschland den restlichen Teil der Vorauszahlungen. 
„Pauschalreisende, die sich für einen Gutschein entscheiden, 
werden bei einer Insolvenz des Anbieters nun nicht benachtei-
ligt“, sagt er. Für welche Lösung Verbraucher sich letztendlich 
entscheiden, bleibt ihnen überlassen. 
Alte Gutscheine umtauschen
Verbraucher, die für ihre wegen Corona ausgefallene Reise 
bereits einen Gutschein erhalten haben, sollten den Reise-
veranstalter auffordern, den Gutschein entsprechend des 
neuen Gesetzes anzupassen oder umzutauschen. „Diese 
Gutscheine sind dann auch gegen eine Insolvenz des Anbie-
ters vollständig abgesichert“, so der Reiserechtsexperte. Für 
























